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Präsidenten 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 

f NFQRMATJQM~ enzeichen 
1 ~e Antwort bitte angeben 

Düsseldorf 
17/ 127 Si glinde Schröder 

Te efon 0211 855-3110 -A 1 TE efax 0211 855-

für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Kohlensäure-Zylinder (C02-Druckgaskartuschen) für Wasser
sprudler. Informationen für den Handel. 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

-

beigefügt übersende ich Ihnen den vom MAGS herausgegebenen 

Informations-Flyer „Kohlensäure-Zylinder (C02-Druckgaskartuschen) 

für Wassersprudler. Informationen für den Handel". 

Der Informationsflyer wird in Kürze im Broschüren-Service des 

Ministeriums zur kostenlosen Bestellung und zum Download zur 

Verfügung stehen: www.mags.nrw/broschuerenservice . 

Ich bitte Sie, die beigefügten Flyer an die Damen und Herren Abge

ordneten des o.g. Ausschusses weiterleiten zu lassen. 

Mit freundlichem Gruß 

(Karl-Josef Laumann) 

1 Anlage (60-fach) 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Fürstenwall 25, 

40219 Düsseldorf 

Telefon 0211 855-5 

Telefax 0211 855-3683 

poststelle@mags.nrw.de 

www.mags.nrw 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linie 709 

Haltestelle: Stadttor 

Rheinbahn Linien 708, 732 

Haltestelle: Polizeipräsidium 





Unterweisung nach ADR. · 

Ziel der Unterweisung ist, dem Personal die sichere 
Handhabung und die Notfallmaßnahmen zu 
verdeutlichen. 

Die Unterweisung soll mindestens alle 2 Jahre durchge

führt werden und ist zu dokumentieren. 

Die Dokumentation der Unterweisung sollte folgendes 

beinhalten: 

• Datum und Thema der Unterweisung sowie die 
wesentlichen Inhalte 

• Vor- und Zuname jedes Unterwiesenen sowie deren 
Unterschrift 

• Vor- und Zuname des Unterweisenden und dessen 

Unterschrift 

Für Fragen zum Thema 
stehen Ihnen die Fachleute 
der Arbeitsschutzverwaltung 
zur Verfügung. 

Kontakte·zur 
Arbeitsschutzverwaltung 
Nordrhein-Westfalen. 

Ihre zuständige Arbeitsschutzbehörde 
vor Ort erreichen Sie unter: 

Bezirksregierung Arnsberg 

Telefon: 02931820 

www.bezregarnsberg.nrw.de 

Bezirksregierung Detmold 

Telefon: 05231 710 

www.brdt.nrw.de 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Telefon: 02114750 

www.brd.nrw.de 

Bezirksregierung Köln 

Telefon: 02211470 

www. bezregkoe In. n rw. de 

Bezirksregierung Münster 

Telefon: 02514110 

www.brms.nrw.de 

Infos im Internet. 

Arbeitsschutztelefon 
www.arbeitsschutz.nrw 

Telefon: 02 11855-33 11 

KomNet - gut beraten. gesund arbeiten 
www.komnet.nrw 
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Informationen für den Handel. · 

Ob Getränke-, Drogerie- oder Supermarkt. an vielen Stel

len werden C0
2
-Druckgaskartuschen verkauft. Für den 

Handel gibt es dabei wichtige Punkte zu beachten . Vor

gaben dazu enthält die Ortsbewegliche-Druckgeräte-Ver

ordnung (ODV). Unter den Begriff der „ortsbeweglichen 

Druckgeräte" fallen nahezu alle Arten von Druckgeräten. 

auch C0
2
-Druckgaskartuschen für den Wassersprudler. 

Als Händlerin/Händler (Vertreiber) 

• dürfen Sie nur ortsbewegliche Druckgeräte bereitstel

len. die mit der Pi (n:)-Kennzeichnung versehen sind 

und denen die Konform itätsbescheinigung beigefügt 

ist. 

• haben Sie den Hersteller oder den Eigentümer sowie 

die zuständige Bezirksregierung als Marktüberwa

chungsbehörde zu informieren, wenn Ihnen bekannt 

wird, dass von der C0
2
-Druckgaskartusche eine 

Gefahr ausgeht. 

• müssen Sie beim Verkauf an Privatpersonen eine 

schriftliche Information aushändigen. die wie fo lgt 

aussehen kann: 

Schriftlicher Hinweis an die Privatperson 

„Sollten Sie bemerken, dass eine Gefahr 
von den C02-Druckgaskartuschen aus
geht, müssen Sie die Filiale, in der Sie 
die Druckgaskartusche erworben haben, 
darüber informieren." 

Wir empfehlen den vorgeschriebenen Hinweis ins Kas

sensystem einzupflegen. sodass er automatisch beim 

Scannen des Produktes auf den Kassenbon aufgedruckt 

wird. Sollte dies nicht möglich sein. müssen Sie allen 

Kundinnen und Kunden bei jedem Kauf einer C0
2
-Kartu

sche einen Zettel mit den notwendigen Informationen 

mitgeben . 

Kenhzeichnung C0
2
-Kartuschen. 

Koh lendioxid ist ein Gefahrstoff, welcher durch die Beför

derung zum Gefahrgut wird. Es gelten daher für die 

Kennzeichnung der C0
2
-Kartuschen die Vorgaben des 

Gefahrgutrechts. 

Damit Sie auf Anhieb erkennen. ob Ihre C0
2
-Kartusche 

korrekt gekennzeichnet wurde. haben wir die wesentli

chen Aspekte nachfolgend zusammengestellt. 

1) 

M8lLMAR 1871:1300 

3} S) 6) 

PH 250BAR :MMM 0,6 1. TARE O 74 KG 

7)' ß) 9 ) 10) 1i} 12 .• 13) 14 ) 

20iOJ3f>'EU GB UK rr 0038 SC 2012/07 2022 

Beispielhafte Kennzeichnung eines Kartuschenha lses (Werte 

können und dürfen abweichen!) 

Sollte eine dieser Angaben nicht deutlich oder dauerhaft 

zu erkennen sein oder sollte die Prüffrist (in der Regel 

beträgt die Frist bis zur nächsten Prüfung 10 Jahre) 

überschritten sein. darf die C0
2
-Druckgaskartusche nicht 

vertrieben werden! 

Erläuterungen. 

1) von der zuständigen Behörde registriertes 

Kennzeichen des Herstellers 

2) Seriennummer 

3) Prüfdruck in „bar" 

4) Wanddicke des Druckgerätes in „mm" 

5) Fassungsraum in „L" 

6) Masse des leeren Druckgerätes 

7) die für die Auslegung, die Herstellung, die Prüfung 
verwendete Norm 

8) Angabe des Zulassungsstaates 

9) Buchstaben/Unterscheidungszeichen des 
Staates, dass die Stelle der wiederkehrenden 
Prüfung zugelassen hat 

10) ,,Pi,, (n:) -Kennzeichnung 

11) eingetragenes Zeichen der Stelle der 
wiederkehrenden Prüfung 

12) Unterscheidungszeichen o. Stempel der Prüfstelle 

13) Datum der erstmaligen Prüfung 
(Monat muss nicht angegeben sein) 

14) nächste wiederkehrende Prüfung 

Unterweisung nach ADR. 

Bei den C0
2
-Druckgaska rtuschen handelt es sich um 

Gefahrgut. Alle Personen . die an der Beförderung, beim 

Verladen und/oder beim Verpacken beteiligt sind , müs

sen deshalb nach Gefahrgutrecht unterwiesen sein. Die 

inhaltlichen Anforderungen ergeben sich aus 1.3 ADR 

(franz. Accord europeen relatif au transport international 

des marchandises Dangereuses par Route, Europäisches 

übereinkommen über die internationale Beförderung 

gefährlicher Güter auf der Straße) 

Danach muss die Unterweisung Folgendes enthalten: 

Unterweisung bezogen auf das allgemeine 

Sicherheitsbewusstsein: 

Das Persona l muss mit den allgemeinen Bestimmungen 

der Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter 

vertraut gemacht sein. 

Aufgabenbezogene Unterweisung: 

Das Personal muss seinen Aufgaben und Verantwortlich

keiten entsprechend über den Inhalt der Vorschriften 

unterwiesen sein. 

Sicherheitsunterweisung: 

Das Personal muss über die von den gefährlichen Gütern 

ausgehenden Risiken und Gefahren unterwiesen sein. 
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